


 

 

Landgericht Heilbronn 
Urteil v. 29.07.2009, Az.: 1 O 195/08 

Sachverhalt 
Der Versicherte befand sich auf Grund 
einer Demenzerkrankung ab 2005 
vollstationär in dem von der Beklagten 
betriebenen Altenpflegeheim. Auf 
Grund der demenziellen Erkrankung 
sowie einer Bandscheibenoperation, 
einer Prostataoperation, einer Kreissä-
genverletzung an der linken Hand mit 
Verlust aller Finger sowie Atemnot 
befand sich der Versicherte in körper-
lich und geistig schlechtem Gesund-
heitszustand. Ein Gutachten des medi-
zinischen Dienstes der Krankenversi-
cherung zur Einschätzung der Pflege-
bedürftigkeit des Versicherten vom 
31.05.2005 stellte fest, dass sich im 
Vergleich zur Vorbegutachtung die 
Demenz deutlich verschlechtert hatte, 
der Versicherte mit Hilfe eines Stockes 
als Gehhilfe ausreichend sicher selb-
ständig gehen könne, jedoch beim 
Aufstehen Beaufsichtigung, Teilnahme 
und Anleitung und beim Gehen Beauf-
sichtigung und Anleitung nötig sei. 
Am 29.11.2005 stürzte der Versicher-
te im Heim anlässlich eines Toiletten-
gangs. Der genaue Hergang und die 
Umstände des Sturzes sind streitig. 
Der Versicherte wurde bei diesem 
Gang von einer ungelernten Hilfskraft, 
die seit dem 01.09.2005 ihr freiwilli-
ges soziales Jahr im Pflegeheim absol-
vierte, begleitet. Ein Rollstuhl oder 
Gehhilfen wurden nicht eingesetzt. 
Nach den Eintragungen in den täglich 
aktualisierten Pflegeberichten war es 
im November 2005 wiederholt zu 
Stürzen gekommen. Aus diesen ergibt 
sich auch, was unstreitig ist, dass der 
Versicherte beim Gehen stark einge-
schränkt war und Hilfe durch das Pfle-
gepersonal brauchte. Zur Bewältigung 
größerer Strecken wurde ein Rollstuhl 
eingesetzt. Zur Erhaltung der Mobilität 
sollte er zu Fuß zur Toilette gehen, 
und wurde dabei je nach Tagesform 
von ein oder zwei Kräften begleitet. 
Durch den Sturz vom 29.11.2005 erlitt 
der Versicherte eine Prellung der 

Lumbosakralgegend und des Beckens, 
sowie eine Fraktur des os pubis 
(Schambein). Er musste 21 Tage sta-
tionär im Krankenhaus behandelt wer-
den. Die Klägerin machte gegenüber 
der Haftpflichtversicherung der Be-
klagten den Schadensersatzanspruch 
geltend und übermittelte eine Rech-
nung über die streitgegenständliche 
Summe, wobei sie um Zahlung bis 
spätestens 31.03.2006 bat. Eine Zah-
lung erfolgte nicht.  

Klage 
In der Klage wird vorgetragen, der 
Sturz des Versicherten sei durch Pfle-
gefehler der Beklagten verursacht 
worden. Es handele sich um einen 
Unfall während einer Pflegemaßnah-
me, so dass es sich um einen Scha-
den im Bereich des sog. „voll be-
herrschbaren Risikos handele“, im 
Wege der Beweislastumkehr eine ob-
jektive Pflichtverletzung der Beklagten 
und die haftungsbegründende Kausa-
lität vermutet würden und die Beklag-
te den Entlastungsbeweis führen müs-
se. Dies deshalb, da es sich zum ei-
nen um einen Anfängereingriff wegen 
des Risikos des Einsatzes einer uner-
fahrenen Helferin gehandelt habe und 
zum anderen der Sturz während einer 
konkreten Pflegehandlung passiert 
sei. Das beklagte Pflegeheim hält da-
gegen vor, Ihr sei keine Pflichtverlet-
zung vorzuwerfen, das Sturzrisiko bei 
einem dementen Heimbewohner 
lasse sich nie ganz vermeiden. Es lie-
ge kein Schaden im Bereich des voll-
beherrschbaren Risikos vor, da die 
Begleitung eines Patienten zur Toilette 
keine Pflegemaßnahme darstelle. 

Entscheidung 
Das Landgericht Heilbronn gibt der 
Klage überwiegend statt. Der Beklag-
ten ist ein schuldhafter Pflegefehler 
vorzuwerfen, welcher ursächlich für 
den Sturz des Klägers geworden ist. 
Der streitgegenständliche Sturz ist als 
Schadensfall im Bereich des sog. „voll 

beherrschbaren Risikos“ anzuse-
hen, weshalb Beweiserleichterun-
gen für die Klägerin greifen, wonach 
sowohl das Vorliegen einer objektiven 
Pflichtverletzung als auch des subjek-
tiven Verschuldens vermutet wird, 
wobei der Beklagten der Beweis eröff-
net wird, dass ein verschuldeter Pfle-
gefehler nicht vorlag. Für die Annah-
me eines Schadens im Bereich des 
voll beherrschbaren Risikos genügt es 
allerdings nicht allein, dass ein sturz-
gefährdeter Heimbewohner in den 
Räumlichkeiten des Heims stürzt und 
sich verletzt; dies allein lässt nicht auf 
eine schuldhafte Pflichtverletzung des 
Personals schließen. Voraussetzung ist 
vielmehr, dass der Bewohner sich in 
einer konkreten Gefahrensituation 
befindet, die gesteigerte Obhutspflich-
ten auslöst, und deren Beherrschung 
einer speziell dafür eingesetzten Pfle-
gekraft anvertraut worden bzw. anzu-
vertrauen ist, was im vorliegenden 
Fall des Toilettengangs der Fall war. 
Letztere Fälle sind abzugrenzen von 
denen, bei denen ein Heimbewohner 
lediglich im normalen alltäglichen Ge-
fahrenbereich, der grundsätzlich der 
jeweils eigenverantwortlichen Risiko-
sphäre des Heimbewohners zuzurech-
nen ist, zu Schaden kommt.  

Fazit 
Kommt ein demenzkranker und auf 
Grund seiner Gehbehinderung und 
Gebrechlichkeit erheblich sturzgefähr-
deter Heimbewohner beim begleiteten 
Gang zur Toilette zu Fall, so verwirk-
licht sich ein voll beherrschbares Risi-
ko mit der Folge, dass sich der Heim-
träger bezüglich des fehlenden Ver-
schuldens der Pflegekraft entlasten 
muss. Der Entlastungsbeweis schei-
tert, wenn es sich bei der Begleiterin 
um eine ungelernte Pflegekraft han-
delte (hier: Hilfskraft im freiwilligen 
sozialen Jahr), die unzureichend in die 
Beaufsichtigung sturzgefährdeter 
Heimbewohner eingewiesen war. 
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Hier finden Sie weitere Angebote 

und unsere Leistungen. 

Externer Qualitätszirkel des bad e.V.  

in Eisenach! 

 

Im Rahmen einer MDK-Prüfung werden Sie gefragt: 
„Werden Maßnahmen der externen Qualitätssicherung 
durchgeführt?“ (Frage 6.2. der Anlage 1 zu den Quali-
tätsprüfungs-Richtlinien).  
Der bad e.V. möchte Sie in die Lage versetzen diese 
Frage des Prüfungskataloges mit „Ja“ zu beantworten!  
Aus diesem Grund organisiert der bad e.V. seit dem Jahr 
2003 in fast allen Bundesländern „Externe Qualitätszir-
kel“- auch in Thüringen!  
Im „Externen Qualitätszirkel“ können Sie unter fachkun-
diger Moderation alle drei Monate mit Fachkollegen aus 
anderen Einrichtungen verschiedene Themen diskutie-
ren. 

Der nächste Termin findet am 

 

22.06.2010 statt.  
 

Thema: Pflegenoten 
Dozentin: Arlett Neidenberger 

Ort: Eisenach 
 

Mitglieder des bad e.V. zahlen 50 € 

und Nichtmitglieder 65 €.  

Anmeldung:  

Bundesgeschäftsstelle des bad e.V.  

Tel.: 0201-354001 oder info@bad-ev.de 
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Bislang bestehen Datensätze von 
1358 geprüften ambulanten Pflege-
diensten und 3478 stationären Ein-
richtungen. Hierbei handelt es sich 
um bereits freigegebene und veröf-
fentliche Berichte. Der Notenmittel-
wert im Bundesdurchschnitt beträgt 
für  ambulante Dienste im Bereich 
„Pflegerische Leistungen“ (B1) 
2,7, für den Bereich „Ärztlich ver-
ordnete pflegerische Leistun-
g e n “  ( B 2 )  2 , 0  u n d  f ü r 
„Dienstleistung und Organisati-
on“ (B3) 1,7. Das ergibt ein Gesamt-

ergebnis mit der Note 2,2 im Bundes-
durchschnitt. Die Befragung der Kun-
den ergibt eine glatte 1,0. 

Der stationäre Bundesdurchschnitt 
liegt im B1 bei 2,2, B2 bei 2,1, B3 
bei 1,9 und im Bereich B4 bei 1,3.  

In Thüringen geht die Statistik von 
bislang 75 geprüften ambulanten Pfle-
gediensten aus. Die durchschnittlichen 
Bereichsnoten in der ambulanten Pfle-
ge ergeben folgende Ergebnisse: B1 
2,5; B2 1,8; B3 1,2; Gesamtergebnis 
1,8 

Für die stationären Einrichtungen 
im Land ergeben sich folgende 
Noten im  Landesvergleich bei 
insgesamt 153 geprüften Einrich-
tungen: 

In der stationären MDK-Prüfung wer-
den folgende vier Bereiche überprüft: 

„Pflege und medizinische Versor-
gung“ (B1) 2,2; „Umgang mit de-
menzkranken Bewohnern“ (B2) 
1,5; „Soziale Betreuung und All-
tagsgesta l tung“  ( B3 )  1 , 6 ; 
„Wohnen, Verpflegung, Hauswirt-
schaft, Hygiene“ (B4) 1,2; Gesamt-
ergebnis 1,8 

Aktuelle Statistiken aus der Daten-Clearing-Stelle (DCS)  

Stand 5.5.2010 
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